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WIRKUNGSWEISE
EMCEE enthält den Wirkstoff MCPA, der zur chemischen Gruppe der Phenoxycarbonsäuren und damit 
zu den synthetischen Auxinen gehört. Zwar ist die Aufnahme über die Wurzel ebenfalls möglich, über-
wiegend erfolgt sie jedoch über die Blätter. In der Pflanze kommt es zur Anreicherung in den Bereichen 
mit hoher Zellteilungsrate. Der Wirkungs mechanismus beruht überwiegend auf einer Auxin-Aktivität. 
Der Nukleinsäure-Stoffwechsels wird beeinflusst und Photo synthese sowie Kohlehydratproduktion 
werden gehemmt. Außerdem erfolgt eine intensive, unregelmäßige Zellvermehrung.
Wirkungsmechanismus (HRAC/WSSA): O/4

WIRKUNGSSPEKTRUM
Gut bekämpfbar 
Brauner Senf (Brassica juncea), Gemeines Hirtentäschelkraut (Capsella bursa-pastoris), Weißer Gänse-
fuß (Chenopodium album), Ackerwinde (Convolvulus arvensis), Sonnwend- Wolfsmilch (Euphorbia  
helioscopia), Ackerhellerkraut (Thlaspi arvensis)
Weniger gut bekämpfbar 
Kornblume (Cyanus segetum), Gänsefuß-Arten (Chenopodium sp.), Feldrittersporn (Consolida regalis), 
Klettenlabkraut (Galium aparine), Taubnessel-Arten (Lamium spp.), Weiße Lichtnelke (Silene latifolia sp.  
Alba), Kamille-Arten (Matricaria sp.), Ackervergissmeinnicht (Myosotis arvensis), Klatschmohn (Papaver  
rhoeas), Gemeines Kreuzkraut (Senecio vulgaris), Vogelsternmiere (Stellaria media), Efeublättriger  
Ehrenpreis (Veronica hederifolia), Persischer Ehrenpreis (Veronica persica)
Nicht ausreichend bekämpfbar 
Vogelknöterich (Polygonum aviculare), Windenknöterich (Fallopia convolvulus), Feldehrenpreis (Veronica  
arvensis), Ackerstiefmütterchen (Viola arvensis)

KULTURVERTRÄGLICHKEIT
In Abhängigkeit von Kultur, Sorte, Anbauverfahren und spezifischen Umweltbedingungen können Schä-
den an der zu behandelnden Kultur nicht ausgeschlossen werden. Daher sollte die Pflanzenverträg-
lichkeit unter betriebsspezi fischen Bedingungen geprüft werden. Das Risiko möglicher Kulturschäden 
ohne Verträglichkeitsprüfung liegt beim Anwender. Die einzelnen Sorten können standortabhängig 
und wetterabhängig verschieden reagieren; auf die regionalen Empfehlungen der Fachberatung wird 
verwiesen.

00A322-00

Wirkstoff: 750 g/l MCPA (63,8 Gew.-%) als Dimethylamin-Salz 918,5 g/l (78,0 Gew.-%)
Wirkungsmechanismus (HRAC/WSSA): O/4
Formulierung: Wasserlösliches Konzentrat (SL)
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VON DER ZULASSUNGSBEHÖRDE FESTGESETZTE ANWENDUNGSGEBIETE
Kultur/Anwendungs zeitpunkt Schadorganismus, Aufwandmenge, Anwendungstechnik, Warte-

zeit, Wichtige Hinweise, Auflagen
Winterweichweizen,  
Wintergerste, Winterroggen,  
Wintertriticale, Winterhafer,  
Freiland
BBCH 31-39
Frühjahr, 
Nach dem Auflaufen 
UND nach dem Auflaufen der  
Unkräuter

Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter
 - 1,0 l/ha in 200-400 l/ha Wasser, max. Anzahl Behandlungen:  
in der Anwendung: 1, in der Kultur bzw. je Jahr: 1
 - Spritzen
 - F

Sommerweichweizen,  
Sommergerste, Sommerroggen, 
 Sommerhafer, Freiland
BBCH 13-32 
Frühjahr, 
Nach dem Auflaufen 
UND nach dem Auflaufen der  
Unkräuter

Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter
 - 1,0 l/ha in 200-400 l/ha Wasser, max. Anzahl Behandlungen:  
in der Anwendung: 1, in der Kultur bzw. je Jahr: 1
 - Spritzen
 - F

Wartezeit F: Die Wartezeit ist durch die Anwendungsbedingungen und/oder die Vegetationszeit abge-
deckt, die zwischen Anwendung und Nutzung (z. B. Ernte) verbleibt bzw. die Festsetzung einer Warte-
zeit in Tagen ist nicht erforderlich.

VON DER ZULASSUNGSBEHÖRDE FESTGESETZTE ANWENDUNGSBESTIMMUNGEN
NW468: Anwendungsflüssigkeiten und deren Reste, Mittel und dessen Reste, entleerte Behältnis-

se oder Packungen sowie Reinigungs- und Spülflüssigkeiten nicht in Gewässer gelangen 
lassen. Dies gilt auch für indirekte Einträge über die Kanalisation, Hof- und Straßenabläu-
fe sowie Regen- und Abwasserkanäle.

VA274: Zum Schutz von umstehenden Personen („bystander“) muss die Anwendung des Mittels 
mit einem verlustmindernden Gerät erfolgen, das in das Verzeichnis „Verlustmindernde 
Geräte“ vom 14. Oktober 1993 (Bundesanzeiger Nr. 205, S. 9780) in der jeweils gelten-
den Fassung mindestens in die Abdriftminderungsklasse 50 % eingetragen ist.

NT108: Bei der Anwendung des Mittels muss ein Abstand von mindestens 5 m zu angrenzenden Flä-
chen (ausgenommen landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzte Flächen, Straßen, Wege 
und Plätze) eingehalten werden. Zusätzlich muss die Anwendung in einer darauf folgen-
den Breite von mindestens 20 m mit einem verlustmindernden Gerät erfolgen, das in das 
Verzeichnis „Verlustmindernde Geräte“ vom 14. Oktober 1993 (Bundesanzeiger Nr. 205,  
S. 9780) in der jeweils geltenden Fassung, mindestens in die Abdriftminderungsklasse 75 % 
eingetragen ist. Bei der Anwendung des Mittels ist weder der Einsatz verlustmindernder 
Technik noch die Einhaltung eines Abstandes von mindestens 5 m erforderlich, wenn die 
Anwendung mit tragbaren Pflanzenschutzgeräten erfolgt oder angrenzende Flächen (z. B. 
Feldraine, Hecken, Gehölzinseln) weniger als 3 m breit sind. Bei der Anwendung des Mittels 
ist ferner die Einhaltung eines Abstandes von mindestens 5 m nicht erforderlich, wenn die 
Anwendung des Mittels in einem Gebiet erfolgt, das von der Biologischen Bundesanstalt im 
„Verzeichnis der regionalisierten Kleinstrukturanteile“ vom 7. Februar 2002 (Bundesanzei-
ger Nr. 70a vom 13. April 2002) in der jeweils geltenden Fassung, als Agrarlandschaft mit 
einem ausreichenden Anteil an Kleinstrukturen ausgewiesen worden ist oder angrenzen-
de Flächen (z. B. Feldraine, Hecken, Gehölzinseln) nachweislich auf landwirtschaftlich oder 
gärtnerisch genutzten Flächen angelegt worden sind.



NW609-1: Die Anwendung des Mittels auf Flächen in Nachbarschaft von Oberflächengewässern – 
ausgenommen nur gelegentlich wasserführende, aber einschließlich periodisch wasser-
führender Oberflächengewässer – muss mindestens mit unten genanntem Abstand er-
folgen. Dieser Abstand muss nicht eingehalten werden, wenn die Anwendung mit einem 
Gerät erfolgt, das in das Verzeichnis „Verlustmindernde Geräte“ vom 14. Oktober 1993 
(Bundesanzeiger Nr. 205, S. 9780) in der jeweils geltenden Fassung eingetragen ist. Un-
abhängig davon ist, neben dem gemäß Länderrecht verbindlich vorgegebenen Mindest-
abstand zu Oberflächengewässern, das Verbot der Anwendung in oder unmittelbar an 
Gewässern in jedem Fall zu beachten. Zuwiderhandlungen können mit einem Bußgeld bis 
zu 50.000 Euro geahndet werden.

 Abstand: 5 m
Für Sommerweichweizen, Sommergerste, Sommerroggen, Sommerhafer gilt: 
NW701: Zwischen behandelten Flächen mit einer Hangneigung von über 2 % und Oberflächen-

gewässern – ausgenommen nur gelegentlich wasserführender, aber einschließlich perio-
disch wasserführender – muss ein mit einer geschlossenen Pflanzendecke bewachsener 
Randstreifen vorhanden sein. Dessen Schutzfunktion darf durch den Einsatz von Arbeits-
geräten nicht beeinträchtigt werden. Er muss eine Mindestbreite von 10 m haben. Dieser 
Randstreifen ist nicht erforderlich, wenn: 

 - ausreichende Auffangsysteme für das abgeschwemmte Wasser bzw. den abgeschwemmten  
 Boden vorhanden sind, die nicht in ein Oberflächengewässer münden, bzw. mit der  
 Kanalisation verbunden sind oder 

 - die Anwendung im Mulch- oder Direktsaatverfahren erfolgt.

RESISTENZMANAGEMENT
Die wiederholten Anwendungen des Mittels oder von Mitteln derselben Wirkstoffgruppe (HRAC/WSSA: O/4)  
ist zu vermeiden. Um Resistenzbildungen vorzubeugen, das Mittel möglichst im Wechsel mit Mitteln 
anderer Wirkstoffgruppen ohne Kreuzresistenz verwenden. Im Zweifel sollte der Beratungsdienst hin-
zugezogen werden. Um die Selektion resistenter Biotypen zu vermindern, sollten geeignete Resistenz-
vermeidungsstrategien angewendet werden. Hierzu gehören:
 - Der Wechsel von Wirkstoffen/die Verwendung von Herbiziden mit unterschiedlichem Wirkungsme-
chanismus

 - Keine Reduktion der zugelassenen Aufwandmenge
 - Reduktion des Unkrautdrucks in der Fruchtfolge
 - Bodenbearbeitungsmaßnahmen zur Unkrautreduktion
 - Hygienemaßnahmen (Vermeidung der Verschleppung von Unkrautsamen durch Geräte)

Bei unzureichender bzw. nachlassender Wirksamkeit sollte der Pflanzenschutzberatungsdienst ver-
ständigt werden.

ANWENDUNGSTECHNIK
Herstellung und Ausbringung
Ausbringungsgeräte sollten stets in einem sauberen und intakten Zustand sein. Die Geräte müssen 
nach den Herstelleranweisungen kalibriert werden. Nur vom JKI anerkannte Spritzgeräte verwenden, 
die regelmäßig von einer amtlichen Stelle kontrolliert werden und einwandfrei funktionieren. Das Ge-
rät vor der Benutzung auslitern und Düsenausstoß kontrollieren. Bei Zubereitung der Mischung den 
Tank zur Hälfte mit Wasser befüllen und das Rührwerk starten. Die empfohlene Mittelmenge in den 
Tank geben, den Spritztank mit Wasser bis zum gewünschten Volumen auffüllen und unter ständigem 
Rühren ausbringen. Niemals mehr als die auszubringende Sprühflüssigkeitsmenge zubereiten. Um die 
besten Ergebnisse zu erhalten, sollte das Mittel auf wachsende Unkräuter ausgebracht werden. Die 
Blätter der Unkräuter sollten trocken sein. Der Boden sollte feucht sein, um eine bessere Verteilung 
des Produktes in der Pflanze zu ermöglichen. Unkräuter, die nach der Behandlung auftreten, werden 
durch das Produkt nicht kontrolliert.



GERÄTEREINIGUNG
Nach dem Gebrauch das gesamte Spritzgerät und -leitungen und Filter sowie verunreinigte Schutz-
kleidung mit Wasser oder verdünnter Reinigungslösung gründlich reinigen und gut spülen. Behälter 
leeren und mit einem integrierten Druckspülungsgerät spülen oder manuell dreimalig spülen.
Eine unzureichende Gerätereinigung kann Schäden an der nachbehandelten Pflanze verursachen. 
Es sollte darauf geachtet werden, dass Wasserläufe nicht mit dem kontaminierten Reinigungswasser 
verunreinigt werden. Verunreinigte Flüssigkeiten sollten nach den örtlichen Vorschriften sicher ent-
sorgt werden. Verschütten vermeiden. Im Falle des Verschüttens, verunreinigte Kleidung sofort ent-
fernen und Haut reinigen.

RESTMENGENVERWERTUNG
Eventuell auftretende Reste der Spritzbrühe und aus der Gerätereinigung nie in die Kanalisation, 
sonstige Abflüsse oder im Freiland ablassen, sondern verdünnt auf einer behandelten Teilfläche aus-
bringen.

KENNZEICHNUNG NACH CLP-VERORDNUNG
Signalwort: Achtung
Gefahrenpiktogramme: GHS07, GHS09

GEFAHRENHINWEISE
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
EUH401 Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

SICHERHEITSHINWEISE
P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungs etikett bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
P264 Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.
P270 Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
P280 Augenschutz, Gesichtsschutz, Schutzkleidung, Schutzhandschuhe tragen.
P305+P351+P338 
 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventu-

ell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P308+P313 BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P391 Verschüttete Mengen aufnehmen.
P501 Inhalt/Behälter einer ordnungsgemäßen Entsorgung bzw. PAMIRA zuführen.

HINWEISE FÜR DEN SICHEREN UMGANG
Hinweise für den Anwenderschutz
SB001: Jeden unnötigen Kontakt mit dem Mittel vermeiden. Missbrauch kann zu Gesundheits-

schäden führen.
SB005: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Etikett des Produktes bereithalten.
SB010: Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
SB111: Für die Anforderungen an die persönliche Schutzausrüstung beim Umgang mit dem Pflan-

zenschutzmittel sind die Angaben im Sicherheitsdatenblatt und in der Gebrauchsanwei-
sung des Pflanzenschutzmittels sowie die BVL-Richtlinie „Persönliche Schutzausrüstung 
beim Umgang mit Pflanzenschutzmitteln“ des Bundesamtes für Verbraucherschutz und 
Lebensmittel sicherheit (www.bvl.bund.de) zu beachten.

SB166: Beim Umgang mit dem Produkt nicht essen, trinken oder rauchen.



SB199: Wenn das Produkt mittels an den Traktor angebauten, gezogenen oder selbstfahrenden 
Anwendungsgeräten ausgebracht wird, dann sind nur Fahrzeuge, die mit geschlossenen 
Überdruckkabinen (z. B. Kabinenkategorie 3, wenn keine Atemschutzgeräte oder partikel-
filtrierenden Masken benötigt werden oder Kabinenkategorie 4, wenn gasdichter Atem-
schutz erforderlich ist (gemäß EN 15695-1 und -2)) ausgestattet sind, geeignet, um die 
persönliche Schutzausrüstung bei der Ausbringung zu ersetzen. Während aller anderen 
Tätigkeiten außerhalb der Kabine ist die vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung 
zu tragen. Um die Kontamination des Kabineninnenraumes zu vermeiden, ist es nicht er-
laubt, die Kabine mit kontaminierter persönlicher Schutzausrüstung zu betreten (diese 
sollte in einer entsprechenden Vorrichtung aufbewahrt werden). Kontaminierte Hand-
schuhe sollten vor dem Ausziehen abgewaschen werden, beziehungsweise sollten die 
Hände vor Wiederbetreten der Kabine mit klarem Wasser gereinigt werden.

SS206: Arbeitskleidung (wenn keine spezifische Schutzkleidung erforderlich ist) und festes 
Schuhwerk (z.B. Gummistiefel) tragen bei der Ausbringung/Handhabung von Pflanzen-
schutzmitteln.

SE110: Dicht abschließende Schutzbrille tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel.
SF276-VEAC: Es ist sicherzustellen, dass bei Nachfolgearbeiten/Inspektionen mit direktem Kontakt zu 

den behandelten Pflanzen/Flächen nach der Anwendung in Ackerbaukulturen bis unmit-
telbar vor der Ernte lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk sowie Schutzhandschu-
he getragen werden.

SF533-1: Es ist sicherzustellen, dass behandelte Flächen/Kulturen erst 7 Tage nach der letzten An-
wendung wieder betreten werden.

SS110-1: Beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel sind Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) zu 
tragen.

SS120-1: Bei Ausbringung/Handhabung des anwendungsfertigen Mittels sind Schutzhandschuhe 
(Pflanzenschutz) zu tragen.

HINWEISE ZUM SCHUTZ DER UMWELT
Schutz von Wasserorganismen
NW265: Das Mittel ist giftig für höhere Wasserpflanzen.
Wirkung auf Bienen
NB6641: Das Mittel wird bis zu der höchsten durch die Zulassung festgelegten Aufwandmenge 

oder Anwendungskonzentration, falls eine Aufwandmenge nicht vorgesehen ist, als nicht 
bienengefährlich eingestuft (B4).

Schutz von Nutzorganismen
NN2001: Das Mittel wird als schwachschädigend für Populationen relevanter Nutzinsekten einge-

stuft.
NN2002: Das Mittel wird als schwachschädigend für Populationen relevanter Raubmilben und 

Spinnen eingestuft.

ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN
Allgemein
Bewusstlosen Menschen niemals oral etwas zuführen. Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen (wenn 
möglich dieses Etikett vorzeigen).
Nach Einatmen
Betroffene Person aus dem Gefahrenbereich an die frische Luft bringen. Bei Atemstillstand künstlich 
beatmen. Arzt hinzuziehen.
Nach Hautkontakt
Kontaminierte Kleidung ausziehen. Nach Hautkontakt sofort und gründlich mit viel Wasser und Seife 
abwaschen.
Nach Augenkontakt
Augen bei geöffnetem Lidspalt (20 Minuten) mit viel Wasser ausspülen, zuvor weiche Kontaktlinsen 
entfernen. Anschließend unverzüglich Arzt aufsuchen.
Nach Verschlucken
Mund ausspülen. Sofort GIFTINFOR MATIONS  ZENTRUM/Arzt anrufen.
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Weitere Informationen finden Sie im Sicherheitsdatenblatt und unter www.plantan.de. 
Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Verwendung bitte stets Etikett und Produktinformationen lesen.

LAGERUNG
Nur im Originalbehälter aufbewahren. An einem trockenen Ort aufbewahren. In einem geschlosse-
nen Behälter aufbewahren. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Für ausreichende Belüftung 
sorgen, besonders in geschlossenen Räumen. Unter Verschluss aufbewahren. Vor Sonnenbestrahlung 
schützen. Bei 0 °C bis 30 °C aufbewahren. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Nicht zusammen mit 
Lebensmitteln, Getränken oder Futtermitteln lagern.

ABFALLBESEITIGUNG
Verpackungen von Pflanzenschutzmitteln, Spritzenreinigern und Flüssigdüngern werden kostenfrei an 
den Sammelstellen des Rücknahmesystems PAMIRA zurückgenommen. Die gemeinsame Initiative von 
Herstellern und Handel, die flächendeckend in Deutschland durchgeführt wird, sorgt für eine kont-
rollierte und sichere Verwertung der zurückgenommenen Verpackungen. Mittlerweile wird mit rund 
85  % ein Großteil der gesammelten Verpackungen werkstofflich recycelt und zur Herstellung von 
Kabelschutzrohren eingesetzt.
Zurückgenommen werden Pflanzenschutz-Kanister aus Kunststoff und Metall sowie Faltschachteln, 
Papier- und Kunststoff-Säcke.
Die Verpackungen müssen
• restlos entleert,
• gespült,
• trocken und
• mit dem PAMIRA-Logo versehen sein.
Die Deckel und sonstigen Verpackungen sind getrennt abzugeben. Behälter über 50 Liter müssen 
durchtrennt sein. Die Sauberkeit der Verpackungen wird bei der Annahme kontrolliert. Weitere Infor-
mationen sowie aktuelle Sammeltermine finden Sie unter: www.pamira.de

ANMERKUNG
Wir haften für eine gleichbleibende Beschaffenheit des Mittels zum Zeitpunkt seiner Auslieferung 
aus unserem Lager. Die Beschaffenheit des Pflanzenschutzmittels, seine Wirkungsweise können aber 
Bedingungen unterliegen, auf die weder wir noch unsere Vertriebspartner Einfluss haben. Zu diesen 
Bedingungen können gehören: Vielfalt und Konstitution der Kulturen, Fruchtfolge, Boden- und Witte-
rungsverhältnisse, Transport- und Lagerungsbedingungen, Menge, Anzahl, Methoden und Verhältnisse 
der Anwendung, Beigabe anderer Pflanzenschutzmittel oder Zusatzstoffe. Wir schließen die Haftung 
für solche Umstände und daraus resultierende Folgen aus. Wir weisen den Anwender des Pflanzen-
schutzmittels darauf hin, dass er gesetzlich verpflichtet ist, vor dem Erwerb und der Anwendung des 
Mittels sich sachkundig zu machen, beim beruflichen Anwender den Sachkundenachweis zu führen 
und die Anwendungsfähigkeit des Pflanzenschutzmittels unter Berücksichtigung der dafür festgesetz-
ten Anwendungsgebiete und -bestimmungen zu prüfen.


